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Info für Mitglieder  
GEMEINSAM FÜR EIN LEBENS- UND LIEBENSWERTES LEVERSBACH FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN. 

 

Bleibergwerk Leversbach e.V. –Bürgerverein- (eingetragen Amtsgericht Düren unter VR 2770) 

C/O:         Helmut Nolden    

Straße:           Aurora 12   

Postleitzahl/ Ort:    52372 Kreuzau -Leversbach   

E-Mail:   kontakt@bleibergwerk-leversbach.de 

Internet:  www.bleibergwerk-leversbach.de  

 

Bankverbindung: DE54 3826 0082 6014 6000 17 

Jahresbeitrag:  12 €/Jahr, Abbuchung erfolgt im Monat März. 

Unser Verein ist gemeinnützig, Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Steuer-Nr. 
207/5746/1355  beim Finanzamt Düren. Spendenquittungen werden ausgestellt vom 
Kassierer des Vereins. 

Auszug aus Satzung 

§ 20 Rechte und Pflichten Datenschutz 
1. Über die Mitgliedschaft wird ein Verzeichnis geführt. Die hierzu erforderlichen Daten dürfen elektronisch gespeichert und 

verarbeitet werden. Diese werden ausschließlich für organisatorische interne Vereinszwecke genutzt, eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. 

2. Jedes Mitglied hat das Recht, die über ihn gespeicherten Daten einzusehen. Der Vorstand ist dazu auskunftspflichtig. 
3. Darüber hinaus können personenbezogene Daten, was auch Bilder einschließt, im Zusammenhang mit Veranstaltungen 

des Vereins einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins sowie in Auftritten des Vereins 
in Sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt werden.  

4. Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  

5. Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik sowie der Brauchtumspflege im Vereinsarchiv 
gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, besondere Erfolge oder Ereignisse, an denen 
die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der 
zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen und Erfolgen und der Brauchtumspflege zugrunde. 

6. Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Belange verpflichtet. 


